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Mietvertrag/Rücknahmeschein 
Partyzelt Maxi 

 

 

Mietobjekt: Partyzelt Maxi, Jg. 1999, Spannweite 8,00 Meter, Zeltlänge 9,00 Meter, Binderab-

stand 3,00 Meter, Firsthöhe 3,60 Meter, Aluminium-Gerüstkonstruktion Profil 
110/68 mm (ohne Schneelast) 

 
Zubehör: Dach- und Giebelwandplanen PVC uni weiss, Wandplanen LW und GW PVC 

gelb/weiss; 10 Garnituren Sonderfussplatten mit Gewichtssteinen. 
 

Mietpreis: CHF 150.00 pro Einsatztag (auch Tag der Abholung und Tag des Zurückbringens) 
exkl. Transport  
Ab dem vierten Einsatztag CHF 120.00 pro Tag 

Der Mietpreis gilt ab Abholort Gemeindewerkhof Ghaiweg Arboldswil. 
 

Beispiel: Freitag abholen, Samstag und Sonntag Einsatz, Montag Rücktransport  
= 4 Einsatztage = CHF 570.00. 

 
Für Mietende, welche das Partyzelt Maxi aufgestellt auf dem Dorfplatz Arbolds-
wil mieten, gelten die Preise gemäss Benützungs- und Gebührenordnung für 

Gemeindelokalitäten der Spalte Wacht- und Milchhüsli inkl. Küche. 
 
Zahlung: Bei der Rückgabe des Zeltes. 
 
Depot: Bei der Abholung des Zeltes ist ein Depot in bar von Fr. 500.00 zur hinterlegen. 

Das Depot wird nach der ordnungsgemässen Rückgabe des Zeltes mit dem Miet-

preis verrechnet. Ein Saldo zugunsten des Mieters wird bei der Rückgabe in bar 
ausbezahlt. 

 
Transport: Der Transport ist Sache des Mieters. 
 
Abhol-/Rückgabeort: Gemeindewerkhof, Ghaiweg, Arboldswil. 
 
Auf-/Abbau: Der Auf- und Abbau ist Sache des Mieters. 
 
Rückgabe: Das Mietmaterial ist in sauberem Zustand zurückzugeben. Unsachgemäss behan-

deltes oder defektes Material wird auf Kosten des Mieters instandgesetzt. Feh-
lende Teile werden verrechnet. 

 
Beanstandungen: Beanstandungen sind dem Vertreter des Vermieters vor Gebrauch zu melden. 

Nachträgliche Meldungen nach dem Einsatz berechtigen nicht zu Preisreduktio-
nen. 
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Versicherung: Die Versicherung der Mietgegenstände gegen Feuer, Unfall, Haftpflicht und Dieb-
stahl ist Sache des Mieters. Ebenfalls nicht mitversichert sind die im Eigentum 
von Dritten stehenden Einrichtungen (Musikeinrichtungen, Bänke, Tische etc.). 

 
Gerichtsstand: Liestal 
 
Allgemeines:  

 Die Montage und Demontage des Festzeltes darf nur durch instruierte oder fachkundige Perso-
nen ausgeführt werden. 

 Das Zelt darf nur bei trockener Witterung demontiert werden. Die Vorhänge sind sauber zu rei-
nigen. Falls das Zelt organisations- oder witterungsbedingt nur bei nasser Witterung abgebro-
chen werden kann, ist dies vor dem Abbruch mit dem Aussendienstmitarbeiter der Gemeinde 
abzusprechen. 

 Bei unbeaufsichtigtem Zelt müssen sämtliche Vorhänge geschlossen sein (Windfang!). Im Fest-

betrieb müssen bei starkem Windaufkommen sofort alle Seitenvorhänge geschlossen werden. 
 Es ist verboten, im Zelt zu grillieren, zu frittieren oder Gasöfen/Gaswärmestrahler zu betreiben. 
 Der Mieter verpflichtet sich, zu dem ihm zur Miete überlassenen Material Sorge zu tragen. Für 

den Verlust oder Beschädigung von Material haftet der Mieter vollumfänglich. 
 Auf dem Planenmaterial dürfen keine Beschriftungen vorgenommen und keine Kleber befestigt 

werden. 
 Die Reinigung des Zeltes ist Sache des Mieters. Die Spezialreinigung von stark verschmutzten 

Teilen wird dem Mieter in Rechnung gestellt. 
 Für Unfälle während der Mietdauer haftet der Mieter. 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mieter 
 
Mieter   

 
Adresse   
 
PLZ, Ort   
 
Telefon, Mobil   
 
Mietdauer   

 
Mietpreis Total CHF   

 
Der/die Unterzeichnete bestätigt das Partyzelt Maxi mit Zubehör am      vollständig 
übernommen zu haben. 
 
 
Unterschrift       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depot 
 
Der/die Unterzeichnete bestätigt vom Mieter das Depot von Fr. 500.00 erhalten zu haben. 
 
 
Datum   Unterschrift:        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



Rücknahmebestätigung/Quittung 
 
Der/Die Unterzeichnete bestätigt, das Partyzelt Maxi mit Zubehör am      

vollständig zurückgenommen zu haben. 
 
 Der Zustand des retournierten Zeltes wurde geprüft und ist in Ordnung. 
 
Die Rücknahmebestätigung erfolgt unter dem Vorbehalt des Zustandes des Zeltes. Erfolgt innert 14 Ta-
gen keine schriftliche Beanstandung durch den Vermieter an den Mieter gilt das Zelt als in Ordnung 

retourniert. 
 
Abrechnung Depot 
 
Depot gemäss vorstehender Quittung CHF 500.00 

 
 - Mietpreis CHF ............... 
 

Saldo zu Gunsten Mieter*  / Vermieter * CHF ............... 
(* Nichtzutreffendes streichen) 

 

 
Den Betrag von CHF     erhalten zu haben bescheinigt      

 
 

Für die Rücknahme: Datum      Unterschrift       


